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Mitgliedsgemeinden:
Birkenhügel, Blankenstein, Blankenberg, Harra, Neundorf, Pottiga, Schlegel

Kein Schnee 
von Heinz Bornemann

Der Weihnachtsmann mit seinem Schlitten,
hat noch niemals so gelitten. 

Kein Schnee für seines Schlitten Kufen,
er muss den Pannendienst wohl rufen.

Der Engel vom ADAC, 
sagt auch verzweifelt nur, oh ne.

Für Schlitten hab ich keine Reifen,
das müssen leider sie begreifen. 

Ein großer Laster muss nun her, 
der Schlitten ist ja furchtbar schwer. 

Der Weihnachtsmann, er schuftet fleißig, 
doch überall ist Tempo 30. 

So kommt’s Geschenk nicht pünktlich an, 
es ärgert sich ein jedermann. 

Dem Weihnachtsmann wird’s schon ganz flau, 
denn nun steckt er im Riesenstau. 

Die Rentiere stehn da und lachen, 
was macht der Alte bloß für Sachen.
Sie könnten sich vor Freude biegen, 
er hat vergessen, wir könn’ fliegen. 

So kriegt auch diesmal jedes Kind, 
ganz sicher sein Geschenk geschwind. 

Denn würde das mal nicht so sein, 
der liebe Gott ließ es schon schnein. 

Liebe B!rgerinnen und B!rger 
der Verwaltungsgemeinschaft Saale-Rennsteig"

Mit dem Gedicht in dieser Ausgabe des VGS-Anzeigers
möchte ich Sie etwas zum Schmunzeln anregen. 

Begehen Sie die Tage des alten Jahres mit Leichtigkeit und
Schwung, um Kraft zu schöpfen für die bevorstehenden
Aufgaben.

Denken Sie aber auch in diesen Tagen an all die Menschen,
die Ihre Hilfe und Unterstützung benötigen. Schon ein
Gespräch oder eine kleine Aufmerksamkeit zeigen diesen
Menschen, dass sie nicht vergessen sind. 

Gerade in dieser Zeit bringen die kleinen Gesten Freude
und Hoffnung im oftmals tristen Alltag.

Ich w!nsche Ihnen und Ihren Familien 
alles Gute, ein besinnliches Weihnachtsfest 
und vor allem Gesundheit im neuen Jahr.

Ihr Vorsitzender der VG Saale-Rennsteig 
Helmut Wirth
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AMTLICHER TEIL
Gemeinde Birkenh•gel

Bekanntmachung

über die öffentliche Auslegung des Entwurfes 
des Bebauungsplanes 

„Gewerbe- und Mischgebiet Birkenhügel-Ost“

Der Gemeinderat der Gemeinde Birkenhügel hat in seiner Sitzung
am 17. November 2009 den Entwurf des Bebauungsplanes
„Gewerbe- und Mischgebiet Birkenhügel-Ost“ in der überarbeite-
ten Fassung vom 17. September 2009 gebilligt und seine öffent-
liche Auslegung (§ 3 Abs. 2 BauGB) beschlossen.

Der Entwurf des Bebauungsplanes mit Begründung und Umwelt-
bericht sowie folgende umweltbezogene Stellungnahmen:

1. LRA des Saale-Orla-Kreises vom 14. Januar 2009

2. Thüringer Landesverwaltungsamt vom 18. Dezember 2008

3. Thüringer Landesanstalt für Umwelt und Geologie vom
23. Dezember 2008

liegt in der Zeit

vom 14. Dezember 2009 bis 20. Januar 2010

in der Verwaltungsgemeinschaft „Saale-Rennsteig“
Bauamt
Rennsteig 2
07366 Blankenstein

während der Dienstzeiten

Montag 07.00 - 16.00 Uhr
Dienstag 07.00 - 18.00 Uhr
Mittwoch 07.00 - 16.00 Uhr
Donnerstag 07.00 - 16.00 Uhr
Freitag 07.00 - 11.30 Uhr

zu jedermanns Einsicht öffentlich aus. 

Während dieser Auslegungsfrist können von jedermann Beden-
ken und Anregungen zum Entwurf schriftlich oder zur Nieder-
schrift vorgebracht werden.

Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der
Beschlussfassung über den Bebauungsplan unberücksichtigt blei-
ben; ein Antrag nach § 47 der Verwaltungsgerichtsordnung ist
unzulässig, soweit mit ihm Einwendungen geltend gemacht
werden, die vom Antragsteller im Rahmen der Auslegung nicht
oder verspätet geltend gemacht wurden, aber hätten geltend
gemacht werden können.

Birkenhügel, den 24. November 2009

Gemeinde Birkenhügel 

Achtel
Bürgermeister

Gemeinde Neundorf

Nachtragshaushaltssatzung
der Gemeinde Neundorf für das Haushaltsjahr 2009

Auf der Grundlage des § 60 (1) und (2) der Thüringer Kommunalordnung
erlässt die Gemeinde Neundorf mit Beschluss (§ 57 ThürKO) vom
22. Oktober 2009 folgende Nachtragshaushaltssatzung:

§ 1
Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

erhöht vermin- und damit der Gesamtbe-
um dert um trag des Haushaltsplanes
EUR EUR einschl. der Nachträge

gegenüber nunmehr
bisher festgesetzt

auf
EUR EUR

a) im Verwaltungshaushalt
die Einnahmen 7.600 500 609.300 616.400
die Ausgaben 25.700 18.600 609.300 616.400

b) im Vermögenshaushalt
die Einnahmen 70.800 99.700 412.700 383.800
die Ausgaben 134.400 163.300 412.700 383.800

§ 2
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen
und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird
gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 0,00 EUR um 0 EUR
vermindert/0,00 EUR erhöht und damit auf 0,00 EUR neu festgesetzt.

§ 3
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird gegenüber
der bisherigen Festsetzung in Höhe von 0,00 EUR um 0 EUR vermin-
dert/0,00 EUR erhöht und damit auf 0,00 EUR neu festgesetzt.

§ 4
Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt geändert:

erhöht vermin- gegenüber auf
um dert um bisher nunmehr
v.H. v.H. v.H. v.H.

1. Grundsteuer A 200 v.H. 200 v.H.
2. Grundsteuer B 300 v.H. 300 v.H.
3. Gewerbesteuer 350 v.H. 350 v.H.

§ 5
Der Höchstbetrag, bis zu dem Kassenkredite aufgenommen werden dür-
fen, wird gegenüber dem bisherigen Höchstbetrag von 75.000 EUR um
0,00 EUR vermindert/erhöht und damit auf 75.000 EUR neu festgesetzt.

§ 6
Als Anlage gilt der Stellenplan.

§ 7
Diese Nachtragshaushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2009 in Kraft.

Blankenstein, 1. Dezember 2009

Jahn
Bürgermeister
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Die Bekanntmachung erfolgt aufgrund des § 57 Abs. 3 ThürKO in
der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl.
S. 41), geändert durch Artikel 2 des Thüringer Gesetzes über das
neue kommunale Finanzwesen vom 19. November 2008, GVBl.
Nr. 12 S. 381, in Verbindung mit der 2. Änderung zur Haupt-
satzung vom 23. Januar 2007 § 10 (1) unter dem Hinweis, dass der
Nachtragshaushaltsplan und seine Anlagen für das Haushaltsjahr
2009 in der Zeit

vom Montag, 7. Dezember 2009 

bis Dienstag, 22. Dezember 2009

im Verwaltungsgebäude der
Verwaltungsgemeinschaft „Saale-Rennsteig“
Rennsteig 2
Zimmer 2.5.
07366 Blankenstein

während der üblichen Dienststunden und in der Gemeinde Neun-
dorf zu den Sprechzeiten des Bürgermeisters zur Einsichtnahme
öffentlich ausgelegt ist.

Die Veröffentlichung der Haushaltssatzung erfolgt nach § 21
Absatz (3) ThürKO.

Die Eingangsbestätigung der Rechtsaufsichtsbehörde liegt vom
30. Oktober 2009 vor.

Satzung

über die Benutzung der Kindertageseinrichtung 
der Gemeinde Neundorf

Aufgrund der §§ 19 Abs. 1, § 20 Abs. 2 und 21 der Thüringer Gemeinde-
und Landkreisordnung (Thüringer Kommunalordnung – ThürKO) in der
Fassung der Bekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. S. 41), zuletzt
geändert durch Gesetz vom 8. April 2009 (GVBl. S. 345) und der
Bestimmungen des Thüringer Gesetzes über die Bildung, Erziehung und
Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
(Thüringer Kindertageseinrichtungsgesetz – ThürKitaG) vom
16. Dezember 2005 (GVBl. S. 365, 371), zuletzt geändert durch Gesetz
vom 16. Dezember 2008 (GVBl. S. 556, 560), hat der Gemeinderat der
Gemeinde Neundorf in der Sitzung am 14. Oktober 2009 die folgende
Satzung über die Benutzung der Kindertageseinrichtung beschlossen:

§ 1
Träger und Rechtsform

Die Kindertageseinrichtung wird von der Gemeinde Neundorf als öffent-
liche Einrichtung unterhalten. Durch ihre Inanspruchnahme nach Maß-
gabe dieser Satzung entsteht ein öffentlich-rechtliches Benutzungs-
verhältnis.

§ 2
Aufgaben

Die Aufgaben der Kindertageseinrichtung bestimmen sich nach den Vor-
schriften des Thüringer Gesetzes über die Bildung, Erziehung und
Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
(Kindertageseinrichtungsgesetz – ThürKitaG) und den einschlägigen
Rechtsverordnungen.

§ 3
Kreis der Berechtigten

(1) Die Kindertageseinrichtung steht grundsätzlich allen Kindern, die in
der Gemeinde Neundorf ihren Wohnsitz (Hauptwohnung im Sinne
des Melderechts) haben, nach Maßgabe der verfügbaren Plätze offen. 

(2) Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, Kinder, die ihren Wohnsitz
in einem anderen Ort innerhalb des Freistaats Thüringen haben, auf
Grund des Wunsch- und Wahlrechts nach § 4 ThürKitaG auf-
zunehmen, wenn verfügbare Plätze vorhanden sind.

(3) Kinder, die aus besonderen sozialen und pädagogischen Gründen
vorrangig der Förderung und Betreuung bedürfen, sollen im Rahmen
der verfügbaren Plätze bevorzugt aufgenommen werden.

Im Übrigen entscheidet der Zeitpunkt der Anmeldung für die Auf-
nahme des Kindes.

(4) Wenn die amtlich festgelegte Höchstbelegung der  Einrichtung
erreicht ist, können weitere Aufnahmen erst nach Freiwerden von
Plätzen erfolgen.

(5) Kinder, die an ansteckenden Krankheiten leiden, werden nicht auf-
genommen. Im Zweifel entscheidet ein Arzt, der von der Gemeinde
im Einvernehmen mit den Eltern benannt wird.

§ 4
Betreuungszeiten

(1) Die Kindertageseinrichtung ist an Werktagen montags bis freitags
geöffnet. Der Bürgermeister wird ermächtigt, Öffnungszeiten nach
Anhörung des Elternbeirates festzusetzen und diese öffentlich
bekannt zu machen.

(2) Die Betreuung erfolgt in Form einer Ganztagsbetreuung.

(3) Auf schriftlichen Antrag ist, in begründeten Ausnahmefällen, über
einen Zeitraum von maximal vier Wochen ein Gastkindverhältnis
möglich. Auf die Aufnahme von Gastkindern besteht kein Anspruch. 

(4) Während der gesetzlich festgelegten Sommerferien in Thüringen
kann die Einrichtung bis zu zwei Wochen, während der Osterferien
eine Woche sowie zwischen Weihnachten und Neujahr geschlossen
werden.

(5) Bekanntgaben über die Öffnungs- und Schließzeiten erfolgen durch
Aushang im Kindergarten.

§ 5
Aufnahme

(1) Jedes Kind muss unmittelbar vor seiner Anmeldung und vor seiner
Aufnahme in die Kindertageseinrichtung ärztlich oder amtsärztlich
untersucht werden, was durch Vorlage eines ärztlichen Zeugnisses
über die gesundheitliche Eignung zum Besuch der Einrichtung nach-
zuweisen ist.

(2) Die Aufnahme erfolgt nach schriftlicher Anmeldung über die Ver-
waltungsgemeinschaft Saale-Rennsteig. Die Anmeldung soll in der
Regel sechs Monate vor der beabsichtigten Aufnahme erfolgen.

(3) Kinder im Alter von ein bis zwei Jahren können im Rahmen der
Betriebserlaubnis und freier Kapazitäten aufgenommen werden,
wenn die familiäre Situation, insbesondere eine Erwerbstätigkeit, die
häusliche Abwesenheit wegen Erwerbssuche, die Teilnahme an einer
Maßnahme der Arbeitsförderung nach § 3 SGB III oder die Aus- und
Fortbildung der Eltern oder ein besonderer Erziehungsbedarf eine
Tagesbetreuung erfordern. 

(4) Voraussetzungen für die Aufnahme von Kindern im Alter von zwei
bis drei Jahren sind 

a) die Antragstellung auf Landeserziehungsgeld über die Verwal-
tungsgemeinschaft Saale-Rennsteig durch die Erziehungsgeld-
berechtigten und 

b) eine entsprechende Abtretungserklärung des Erziehungsgeldes
von 150 Euro monatlich gemäß § 2 Abs. 3 Satz 1 ThürErzGG ab
Aufnahme in die Einrichtung.

(5) Eine Aufnahme von Kindern aus anderen Orten innerhalb des Frei-
staats Thüringen auf Grund des Wunsch- und Wahlrechts der Eltern
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nach § 4 ThürKitaG erfolgt nur im Rahmen freier Kapazitäten und
nach Vorlage der Bestätigung der Finanzierung durch die Wohnsitz-
gemeinde.

(6) Mit der Anmeldung erkennen die Erziehungsberechtigten diese
Satzung sowie die jeweils gültige Gebührensatzung zu dieser Satzung
an.

§ 6
Pflichten der Eltern

(1) Die Eltern übergeben die Kinder zu Beginn der Betreuungszeit dem
Betreuungspersonal und holen sie nach Beendigung der Betreuungs-
zeit beim Personal in der Einrichtung wieder ab.

Die Aufsichtspflicht des Personals beginnt mit der Übernahme der
Kinder im Gebäude der Einrichtung und endet mit der Übergabe der
Kinder durch das Personal an die Eltern oder abholberechtigten
Personen.

(2) Sollen Kinder die Einrichtung frühzeitig verlassen oder den Heimweg
allein antreten, bedarf es zuvor einer schriftlichen Erklärung der
Eltern gegenüber der Leitung. 

Die Eltern erklären bei der Aufnahme des Kindes in die Einrichtung
schriftlich, wer außer ihnen zur Abholung des Kindes berechtigt ist.
Diese Erklärung kann jederzeit widerrufen bzw. geändert werden.

(3) Bei Verdacht oder Auftreten ansteckender Krankheiten beim Kind
oder in der Wohngemeinschaft des Kindes sind die Eltern zu unver-
züglicher Mitteilung an die Leitung der Einrichtung verpflichtet.

In diesen Fällen darf die Einrichtung erst wieder besucht werden,
wenn eine ärztliche Unbedenklichkeitsbescheinigung vorliegt.

(4) Das Fehlen des Kindes ist unverzüglich der Leitung der Einrichtung
mitzuteilen.

(5) Eltern, die ihre Kinder aus anderen Wohnsitzgemeinden in der Kin-
dertageseinrichtung anmelden wollen, haben die Leitung der Einrich-
tung, den Bürgermeister der Gemeinde Neundorf, die Verwaltungs-
gemeinschaft Saale-Rennsteig und ihre Wohnsitzgemeinde in der
Regel sechs Monate im Voraus hierüber zu informieren. 

(6) Die Eltern haben die Satzungsbestimmungen mit Gebührensatzung
einzuhalten und insbesondere die Gebühren regelmäßig und recht-
zeitig zu entrichten.

§ 7
Pflichten der Leitung der Kindertageseinrichtung 

(1) Die Leitung gibt den Eltern der Kinder bei Bedarf Gelegenheit zu
einer Aussprache. Der Termin zur Aussprache ist mit der Leitung des
Kindergartens abzustimmen.

(2) Treten die im Infektionsschutzgesetz genannten Krankheiten oder ein
hierauf gerichteter Verdacht auf, so ist die Leitung verpflichtet,
unverzüglich den Bürgermeister und die  Verwaltungsgemeinschaft
Saale-Rennsteig sowie gleichzeitig das Gesundheitsamt zu unter-
richten und dessen Weisungen zu befolgen.

§ 8
Elternbeirat

Für die Kindertageseinrichtung wird nach § 10 des Kindertageseinrich-
tungsgesetzes ein Elternbeirat aus Elternvertretern gebildet, der vom
Träger der Einrichtung und der Leitung informiert und gehört wird, bevor
wichtige Entscheidungen getroffen werden (§ 10 des Kindertageseinrich-
tungsgesetzes).

§ 9
Versicherung

Gegen Unfälle in der Einrichtung sowie auf dem Hin- und Rückweg sind
die Kinder gesetzlich versichert.

§ 10
Benutzungsgebühren

Für die Benutzung der Einrichtung wird von den Eltern der Kinder eine
im Voraus zahlbare Benutzungsgebühr nach Maßgabe der jeweils
gültigen Gebührensatzung zu dieser Satzung erhoben.

§ 11
Abmeldung

(1) Abmeldungen sind schriftlich bis zum 15. eines Monats zum Ende
des nächsten Monats über die Verwaltungsgemeinschaft Saale-Renn-
steig vorzunehmen.

Gehen sie erst nach dem 15. dort ein, werden sie erst zum Ablauf des
übernächsten Monats wirksam.

(2) Werden die Satzungsbestimmungen nicht eingehalten, so kann das
Kind vom weiteren Besuch ausgeschlossen werden. Die Entschei-
dung hierüber trifft der Bürgermeister. Der Ausschluss gilt als
Abmeldung.

(3) Werden die Gebühren zweimal nicht ordnungsgemäß gezahlt, so
erlischt das Anrecht auf den bisher eingenommenen Platz.

§ 12
Gespeicherte Daten

(1) Für die Bearbeitung des Antrags auf Aufnahme in die Kinder-
tageseinrichtung sowie für die Erhebung der Benutzungsgebühren
werden folgende personenbezogene Daten in automatisierten Dateien
gespeichert:

a) Allgemeine Daten:

Name und Anschrift der Eltern und der Kinder, Geburtsdaten
aller Kinder sowie weitere zur kassenmäßigen Abwicklung erfor-
derliche Daten

b) Benutzungsgebühr:

Berechnungsgrundlage

Rechtsgrundlage:

- Thüringer Kommunalordnung ThürKO
- Thüringer Kommunalabgabengesetz ThürKAG
- Thüringer Kindertageseinrichtungsgesetz ThürKitaG
- Thüringer Datenschutzgesetz ThürDSG
- Kinder- und Jugendhilfegesetz SGB VIII
- Örtliche Satzung über die Benutzung der Kindertageseinrich-

tungen sowie die dazu ergangene Gebührensatzung.

Die Löschung der Daten erfolgt zwei Jahre nach Einstellung des Fal-
les bzw. nach dem Verlassen der Einrichtung durch das Kind.

(2) Durch die Bekanntmachung dieser Satzung werden die betroffenen
Eltern gemäß § 19 Abs. 3 ThürDSG über die Aufnahme der in Abs. 1
genannten Daten in automatisierte Dateien unterrichtet.

§ 13
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt zum 1. Dezember 2009 in Kraft.

Gleichzeitig wird hiermit die Satzung vom 22. November 2001 ausdrück-
lich aufgehoben und ersetzt.

Neundorf, den 26. November 2009

Jahn
Bürgermeister
der Gemeinde Neundorf



5

Gebührensatzung 

über die Benutzung der Kindertageseinrichtung
in kommunaler Trägerschaft der Gemeinde Neundorf

Aufgrund der §§ 19 Abs. 1, 20 Abs. 2 Nr. 1 und 21 der Thüringer
Kommunalordnung  (ThürKO) in der Fassung der Neubekanntmachung
vom 28. Januar 2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert  durch Gesetz vom
8. April 2009 (GVBl. S. 345), der §§ 2, 10 und 12 des Thüringer
Kommunalabgabengesetzes (ThürKAG) in der Fassung der Neubekannt-
machung vom 19. September 2000 (GVBl. S. 301), zuletzt geändert
durch Gesetz vom 18. August 2009 (GVBl. S. 646), des § 90 des Achten
Buches Sozialgesetzbuch – Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII) in der
Fassung der Neubekanntmachung vom 14. Dezember 2006 (BGBl. I
S. 3134), zuletzt geändert durch Artikel 12 des Gesetzes vom 6. Juli 2009
(BGBl. I S. 1696), des § 18 des Thüringer Gesetzes über die Bildung,
Erziehung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und in
Tagespflege (Thüringer Kindertageseinrichtungsgesetz – ThürKitaG)
vom 16. Dezember 2005 (GVBl. S. 365, 371), zuletzt geändert durch
Gesetz vom 16. Dezember 2008 (GVBl. S. 556, 560) sowie des § 10 der
Satzung über die Benutzung der Tageseinrichtung für Kinder der
Gemeinde Neundorf in der jeweils geltenden Fassung  hat der Gemeinde-
rat der Gemeinde Neundorf in der Sitzung am 14. Oktober 2009 die
folgende Gebührensatzung beschlossen: 

§ 1 
Geltungsbereich

Diese Satzung gilt für die in Trägerschaft der Gemeinde Neundorf befind-
liche Kindertageseinrichtung.

§ 2
Gebührenerhebung

Die Gemeinde  erhebt für die Benutzung der Kindertageseinrichtung
Benutzungsgebühren nach Maßgabe dieser Satzung. 

§ 3
Gebührenschuldner

Gebührenschuldner sind die Eltern der Kinder, die die Kindertages-
einrichtung besuchen. Mehrere Gebührenschuldner haften als Gesamt-
schuldner.

§ 4
Entstehen und Ende der Gebührenschuld

Die Gebührenschuld für die Benutzung der Kindertageseinrichtung ent-
steht mit der Aufnahme des Kindes in die Kindertageseinrichtung und
endet mit dem Wirksamwerden der Abmeldung oder dem Ausschluss des
Kindes.

§ 5
Fälligkeit und Zahlung des Elternbeitrages 

(1) Die Gebühren sind als Monatsbetrag zu entrichten.

(2) Die Gebühren sind am 5. eines jeden Monats für den laufenden Monat
fällig und auf das Konto der Gemeinde Neundorf zu entrichten. Die
Zahlung soll in der Regel bargeldlos per Lastschrifteinzug erfolgen.

Verstöße wegen der Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften,
die nicht die Ausfertigung und die Bekanntmachung der Satzung betref-
fen, können gegenüber der Gemeinde geltend gemacht werden. Sie sind
schriftlich unter der Angabe der Gründe geltend zu machen. 

Werden solche Verstöße nicht innerhalb einer Frist von einem Jahr nach
der Bekanntmachung der Satzung geltend gemacht, so sind diese Ver-
stöße unbeachtlich.

(3) Die Gebühr für eine befristete Betreuung eines Gastkindes ist vor
dessen Aufnahme in die Einrichtung  auf das Konto der Gemeinde
Neundorf zu entrichten. 

(4) Eine Zahlung des Elternbeitrages direkt in der Kindertageseinrich-
tung ist nicht zulässig. 

§  6
Gebühren

(1) Die Gebühren für die Benutzung der Kindertageseinrichtung sind
auch zu entrichten, wenn die Einrichtung innerhalb der Ferien, an
Brückentagen oder aus sonstigen Gründen geschlossen bleibt.

(2) Wird ein Kind in die Kindertageseinrichtung aufgenommen, ist unab-
hängig vom Aufnahmedatum die volle Monatsgebühr zu entrichten. 

§ 7
Höhe des Elternbeitrages

(1) Die Höhe der Benutzungsgebühren bemisst sich nach der Anzahl der
in der Kindertageseinrichtung gleichzeitig betreuten Kinder einer
Familie.

Als Familie gelten Alleinerziehende sowie Ehepaare oder Personen,
die in eheähnlicher Gemeinschaft gemäß § 20 SGB XII leben und ihre
im selben Haushalt lebenden Kinder. 

(2) Für Kinder im Alter von ein bis zwei Jahren beträgt die monatliche
Gebühr 125,00 Euro

(3) Für Kinder im Alter von zwei Jahren bis Schuleintritt beträgt die
monatliche Gebühr

- für das erste in der Kindertageseinrichung betreute Kind einer
Familie 70,00 Euro

- und für das zweite gleichzeitig in der Einrichtung betreute Kind
einer Familie 60,00 Euro

(4) Für das dritte und jedes weitere gleichzeitig im Kindergarten Neun-
dorf betreute Kind einer Familie betragen die monatlichen Gebühren

50,00 Euro

(5) Eine Änderung der Gebührenhöhe, z.B. aufgrund des geänderten
Lebensalters des betreuten Kindes oder der Berücksichtigung eines
Geschwisterkindes in der Einrichtung, wird vom 1. des auf das Ereig-
nis folgenden Monats an wirksam.   

(6) Für die Betreuung eines Gastkindes wird pro vereinbarte Woche
Betreuung in der Kindertagesstätte ein Viertel der Monatsgebühr
eines Erstkindes berechnet, unabhängig von eventuellen Fehlzeiten.

§ 8
Festlegung der Gebühren, Auskunftspflichten

(1) Die Verwaltungsgemeinschaft Saale-Rennsteig erlässt bei Betreu-
ungsbeginn einen Bescheid, aus dem die Höhe der Gebühren nach
Maßgabe dieser Satzung hervorgeht.

(2) Die Anzahl der in der Kindertageseinrichtung betreuten Kinder einer
Familie ist durch Vorlage geeigneter Unterlagen bei der Anmeldung
zu belegen. Wird ein Nachweis nicht erbracht, werden die Gebühren
in Höhe des für das erste Kind maßgeblichen Betrages festgesetzt.

(3) Änderungen in der Zahl der in der Kindertageseinrichtung betreuten
Kinder sind bei der Verwaltungsgemeinschaft Saale-Rennsteig unter
Vorlage der notwendigen Unterlagen unverzüglich zu melden. Für
den auf die Änderung folgenden Monat ergeht ein Änderungs-
bescheid.

Erfolgt die Änderungsmeldung nicht bzw. nicht rechtzeitig, kann bei
Bekanntwerden der für die Gebührenhöhe maßgeblichen Umstände
rückwirkend bis zum Zeitpunkt der eingetretenen Änderung die dann
maßgebliche Gebühr erhoben werden.
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§ 9
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am 1. Dezember 2009 in Kraft. 

Gleichzeitig tritt die Gebührensatzung zur Satzung über die Benutzung
der Tageseinrichtung der Gemeinde Neundorf  vom 22. November 2001
außer Kraft.

Neundorf, den 26. November 2009

Jahn
Bürgermeister
der Gemeinde Neundorf

Verstöße wegen der Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften,
die nicht die Ausfertigung und die Bekanntmachung der Satzung betref-
fen, können gegenüber der Gemeinde geltend gemacht werden. 

Sie sind schriftlich unter der Angabe der Gründe geltend zu machen. Wer-
den solche Verstöße nicht innerhalb einer Frist von einem Jahr nach der
Bekanntmachung der Satzung geltend gemacht, so sind diese Verstöße
unbeachtlich.

Gemeinde Schlegel

2. Änderungssatzung zur Hauptsatzung 
der Gemeinde Schlegel

Aufgrund der §§ 19 Abs. 1 und 20 Abs. 1 der Thüringer Gemeinde- und
Landkreisordnung (Thüringer Kommunalordnung – ThürKO) vom
16. August 1993 (GVBl. S. 501) in der Fassung der Neubekanntmachung
vom 28. Januar 2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Gesetz vom
8. April 2009 (GVBl. S. 345) hat der Gemeinderat der Gemeinde Schlegel
in der Sitzung vom 4. August 2009 die folgende 2. Änderungssatzung zur
Hauptsatzung beschlossen:

§ 1
Änderungen

§ 10 Abs. 4 S. 2 erhält folgende Fassung:

„Die Mitglieder des Wahlausschusses erhalten für die Teilnahme an den
Sitzungen und die Mitglieder des Wahlvorstandes bei der Durchführung
der Wahlen am Wahltag sowie erforderlichenfalls für den folgenden Tag
eine pauschale Entschädigung von 16,00 Euro.“ 

§ 2
Inkrafttreten

Diese Änderungssatzung tritt am Tage nach der Bekanntmachung in
Kraft.

Schlegel, den 17. November 2009

Singer
Bürgermeisterin
der Gemeinde Schlegel

Verstöße wegen der Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften,
die nicht die Ausfertigung und die Bekanntmachung der Satzung betref-
fen, können gegenüber der Gemeinde geltend gemacht werden. Sie sind
schriftlich unter der Angabe der Gründe geltend zu machen. 

Werden solche Verstöße nicht innerhalb einer Frist von einem Jahr nach
der Bekanntmachung der Satzung geltend gemacht, so sind diese Ver-
stöße unbeachtlich.

Gemeinde Blankenstein

3. Änderungssatzung zur Hauptsatzung 
der Gemeinde Blankenstein

Aufgrund der §§ 19 Abs. 1 und 20 Abs. 1 der Thüringer Gemeinde- und
Landkreisordnung (Thüringer Kommunalordnung – ThürKO) vom
16. August 1993 (GVBl. S. 501) in der Fassung der Neubekanntmachung
vom 28. Januar 2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Gesetz vom
8. April 2009 (GVBl. S. 345) hat der Gemeinderat der Gemeinde
Blankenstein in der Sitzung vom 16. Juli 2009 die folgende 3. Ände-
rungssatzung zur Hauptsatzung beschlossen:

§ 1
Änderungen

1. § 7 Abs. 1 S. 2 erhält folgende Fassung:

„Der Hauptausschuss besteht aus dem Bürgermeister und weiteren
drei Mitgliedern.“

2. § 12 Abs. 2 S. 2 erhält folgende Fassung:

„Die Gemeinde unterhält am Gemeindeamt eine Verkündigungs-
tafel.“

3. § 11 erhält folgende Fassung:

„Für die Beantragung und Durchführung eines Bürgerbegehrens,
Bürgerentscheides gelten die Bestimmungen des § 17 ThürKO.“   

4. § 13 Abs. 3 S. 2 wird ersatzlos gestrichen. 

§ 2
Inkrafttreten

Diese Änderungssatzung tritt am Tage nach der Bekanntmachung in
Kraft.

Blankenstein, den 24. November 2009

Grüner
Bürgermeister
der Gemeinde Blankenstein

Verstöße wegen der Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften,
die nicht die Ausfertigung und die Bekanntmachung der Satzung betref-
fen, können gegenüber der Gemeinde geltend gemacht werden. Sie sind
schriftlich unter der Angabe der Gründe geltend zu machen. 

Werden solche Verstöße nicht innerhalb einer Frist von einem Jahr nach
der Bekanntmachung der Satzung geltend gemacht, so sind diese Ver-
stöße unbeachtlich.

Die nächste Ausgabe des

„VGS - Anzeigers“
erscheint am 08.01.2010.

Redaktionsschluss ist der 31.12.2009.
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Amtsgericht Rudolstadt
Marktstraße 54
07407 Rudolstadt
AZ: K 186/07

Beschluss

Das im Grundbuch von Neundorf, Blatt 470, Grundbuchamt Bad
Lobenstein eingetragene Grundeigentum

lfd. Nr. 2 Gemarkung Neundorf
Flur 1, Flurstück 89/1
Gebäude- und Freifläche, Landwirtschaftsfläche
An der Seit 24 zu 1.086 qm

zweigeschossiges, massives, teilunterkellertes Einfamilien-
wohnhaus, ca. 140 qm Wohnfläche, Nebengebäude, Scheune,
zwei Schuppen, Stall, leer stehend, soll

am Donnerstag, dem 12. August 2010

um 10.00 Uhr

im Amtsgericht Rudolstadt
Marktstraße 54, 07407 Rudolstadt
Zimmer 89

durch Zwangsvollstreckung versteigert werden.

Gemäß § 74 a Abs. 5 ZVG beträgt der festgesetzte Verkehrswert:

Blatt 470 lfd. Nr. 2 40.000,00 Euro

Ist ein Recht im Grundbuch nicht ersichtlich oder erst nach dem
Versteigerungsvermerk eingetragen, muss der Berechtigte es
anmelden, bevor das Gericht im Versteigerungstermin zum Bieten
auffordert und auch glaubhaft machen, wenn der Gläubiger wider-
spricht, andernfalls wird das Recht im geringsten Gebot nicht
berücksichtigt und erst nach dem Anspruch der Gläubiger und den
übrigen Rechten befriedigt.

Es ist zweckmäßig, zwei Wochen vor dem Termin eine Berech-
nung der Ansprüche – getrennt nach Hauptbetrag, Zinsen, Kosten
– einzureichen und den beanspruchten Rang mitzuteilen. Der
Berechtigte kann dies auch zur Niederschrift der Geschäftsstelle
erklären.

Wer berechtigt ist, die Versteigerung des Grundbesitzes oder
seines Zubehörs (§ 55 ZVG) zu verhindern, kann das Verfahren
aufheben oder einstweilen einstellen lassen, bevor das Gericht den
Zuschlag erteilt. Versäumt er dies, tritt für ihn der Versteigerungs-
erlös anstelle des Grundbesitzes oder seines Zubehörs.

Rudolstadt, den 12. Oktober 2009

Schors
Rechtspflegerin

Amtsgericht Rudolstadt
Marktstraße 54
07407 Rudolstadt
AZ: K 27/08

Beschluss

Das im Grundbuch von Neundorf, Blatt 125, Grundbuchamt Bad
Lobenstein eingetragene Grundeigentum

lfd. Nr. 1 Gemarkung Neundorf
Flur 2, Flurstück 154
Gebäude- und Freifläche An der Seit 29 zu 240 qm

teilunterkellertes Einfamilienwohnhaus, Baujahr 1930, Einbau
1992 Zentralheizung, leer stehend, ca. 147 qm Wohnfläche, ca.
40 qm Nutzfläche, soll

am Donnerstag, dem 25. März 2010

um 07.15 Uhr

im Amtsgericht Rudolstadt
Marktstraße 54, 07407 Rudolstadt
Zimmer 89

durch Zwangsvollstreckung versteigert werden.

Gemäß § 74 a Abs. 5 ZVG beträgt der festgesetzte Verkehrswert:

Blatt 125 lfd. Nr. 1 38.000,00 Euro

Ist ein Recht im Grundbuch nicht ersichtlich oder erst nach dem
Versteigerungsvermerk eingetragen, muss der Berechtigte es
anmelden, bevor das Gericht im Versteigerungstermin zum Bieten
auffordert und auch glaubhaft machen, wenn der Gläubiger wider-
spricht, andernfalls wird das Recht im geringsten Gebot nicht
berücksichtigt und erst nach dem Anspruch der Gläubiger und den
übrigen Rechten befriedigt.

Es ist zweckmäßig, zwei Wochen vor dem Termin eine Berech-
nung der Ansprüche – getrennt nach Hauptbetrag, Zinsen, Kosten
– einzureichen und den beanspruchten Rang mitzuteilen. Der
Berechtigte kann dies auch zur Niederschrift der Geschäftsstelle
erklären.

Wer berechtigt ist, die Versteigerung des Grundbesitzes oder
seines Zubehörs (§ 55 ZVG) zu verhindern, kann das Verfahren
aufheben oder einstweilen einstellen lassen, bevor das Gericht den
Zuschlag erteilt. Versäumt er dies, tritt für ihn der Versteigerungs-
erlös anstelle des Grundbesitzes oder seines Zubehörs.

In einem früheren Termin ist der Zuschlag bereits nach §85 a ZVG
versagt worden.

Rudolstadt, den 7. Oktober 2009

Schors
Rechtspflegerin

Amtsgericht Rudolstadt
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Einwohnermeldeamt
Informationen durch die Meldebehörde

Laut § 1 ThürPAuswG unterliegen Deutsche, die das 16. Lebens-
jahr vollendet haben und der allgemeinen Meldepflicht unter-
liegen, der Ausweispflicht.

Das heißt, dass jeder Deutsche ab dem 16. Lebensjahr in Besitz
eines gültigen Dokumentes (Bundespersonalausweis oder Reise-
pass) sein muss.

Durch das Meldeamt wird darauf hingewiesen, dass die Doku-
mente jeweils nur fünf bzw. zehn Jahre (entsprechend der Alters-
grenze bei der Beantragung) gültig sind.

Aus diesem Grund läuft die Gültigkeit der Dokumente bei
Deutschen, die diese 1999 bzw. 2004 oder früher beantragt haben,
ab.

Wer es unterlässt, für sich einen Ausweis ausstellen zu lassen,
obwohl er der Ausweispflicht unterliegt, begeht eine Ordnungs-
widrigkeit und kann mit einer Geldbuße belegt werden.

Bei der Erst- bzw. Neubeantragung sind die Geburts- oder Ehe-
urkunde und das alte Dokument vorzulegen.

Die Gebühren für das neue Dokument werden bei der Antrag-
stellung fällig.

Auskünfte dazu erteilt das Meldeamt der Verwaltungsgemein-
schaft Saale-Rennsteig unter Telefon 03 66 42/29 60 14 zu den
Sprechzeiten der Verwaltungsgemeinschaft:

Montag 09.00 - 12.00 Uhr
Dienstag 09.00 - 12.00 Uhr 13.00 - 18.00 Uhr
Mittwoch geschlossen
Donnerstag 09.00 - 12.00 Uhr
Freitag 08.00 - 11.00 Uhr

Peter
Einwohnermeldeamt

Impressum:
Herausgeber und Redaktion:
VGS „Saale-Rennsteig“
07366 Blankenstein
Rennsteig 2
Tel.: 03 66 42 / 29 60 0
Fax: 03 66 42 / 29 60 28
Gesamtherstellung:
Satz & Media Service Uwe Nasilowski
07338 Kaulsdorf
Straße des Friedens 1a
Tel.: 03 67 33 / 2 33 15
Fax: 03 67 33 / 2 33 16
E-Mail: satz.mediaservice@t-online.de
Für Verträge mit der Fa. Satz & Media Service, Inhaber Uwe
Nasilowski gelten deren allgemeine Geschäftsbedingungen.
Erscheinungsweise: monatlich – Kostenfreie Verteilung an alle
Haushalte der VGS „Saale-Rennsteig“.
Weitere Exemplare sind kostenfrei in der VGS „Saale-Renn-
steig“ – Hauptamt – erhältlich.

ENDE
AMTLICHER TEIL

Informationen
aus den Ämtern

Bauplätze

In folgenden Gemeinden unserer Verwaltungsgemeinschaft
stehen vollerschlossene Bauparzellen für Bauinteressierte zur
Verfügung:

Gemeinde Neundorf
Baugebiet „An der Kuppel“ Preis 46,02 Euro/m2

Gemeinde Schlegel
Baugebiet „In den Beunten“ Preis 35,79 Euro/m2

Gemeinde Harra
Baugebiet „Not“ Preis 47,55 Euro/m2

Gemeinde Blankenberg
Baugebiet „Flurweg“ Preis 39,00 Euro/m2

Gemeinde Pottiga
Baugebiet „Waldstraße“ Preis 32,38 Euro/m2

Preis 27,27 Euro/m2

NICHTAMTLICHER
TEIL

Kommunale Wohnungen

In der Gemeinde Pottiga stehen folgende kommunale Wohnun-
gen zur Vermietung frei:

- Schulstraße 4
Obergeschoss links, 76,90 m2 Wohnfläche

- Schulstraße 4
Dachgeschoss links, 57,60 m2 Wohnfläche

In der Gemeinde Neundorf stehen folgende kommunale
Wohnung zur Vermietung frei:

- Dorfbachweg 20 ab sofort
EG rechts, 57,39 m2 Wohnfläche

- Köseleweg 10 ab sofort
OG rechts, 45,32 m2 Wohnfläche

- Köseleweg 10 ab 01.01.2010
DG rechts, 51,16 m2 Wohnfläche

Interessenten melden sich bitte in der Verwaltungsgemein-
schaft „Saale-Rennsteig“ in Blankenstein unter Telefon
03 66 42/29 60 18.
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Beschlüsse der Gemeinden 

Blankenberg

B-Nr. 19-19/09 Genehmigung der Niederschrift über die
öffentliche Sitzung des Gemeinderates vom
17. September 2009

B-Nr. 20-20/09 Vergabe der Bauleistung – Fassadeninstand-
setzung am Papiermaschinengebäude der
alten Papierfabrik

B-Nr. 21-21/09 Vergabe der Zimmererarbeiten am Lager-
gebäude „Alte Streicherei“

B-Nr. 22-22/09 Vergabe der Dachdeckerarbeiten am Lager-
gebäude „Alte Streicherei“

B-Nr. 23-23/09 Abschluss des neuen Konzessionsvertrages
– Erdgasversorgung

B-Nr. 24-24/09 Finanzierungsanteil der Gemeinde zu den
Sanierungsarbeiten an der Kirche – Mauer-
werk- und Dachtragwerksanierung

Neundorf

B-Nr. 32-32/09 Genehmigung der Niederschrift über die
öffentliche Sitzung des Gemeinderates vom
14. Oktober 2009

B-Nr. 33-33/09 Nachtragshaushaltssatzung 2009 entspre-
chend § 57 (1) ThürKO

B-Nr. 34-34/09 Finanzplan zum Nachtragshaushalt 2009
entsprechend § 62 ThürKO i.V.m. § 2 Pkt. 5
ThürGemHV

Pottiga

B-Nr. 01-01/09 Genehmigung der Niederschrift über die
öffentliche Sitzung des Gemeinderates vom
6. März 2009

B-Nr. 06-06/09 Genehmigung der Niederschrift über die
öffentliche Sitzung des Gemeinderates vom
3. Juli 2009

B-Nr. 08-08/09 Beteiligungsbericht nach § 75 a ThürKO
über die Beteiligung an der KEBT AG
(Kommunale Energie Beteiligungsgesell-
schaft Thüringen) im Jahr 2008

B-Nr. 09-09/09 Abschluss des neuen Konzessionsvertrages
– Erdgasversorgung

B-Nr. 10-10/09 Vorzeitige Darlehensablösung durch Son-
dertilgung

B-Nr. 11-11/09 Vergabe der Bauarbeiten für den Wege-
ausbau zur neuen Saalebrücke am
Alaunweg/Blumenaumühle

B-Nr. 12-12/09 Ergänzungsbeschluss zur Gewährung eines
Begrüßungsgeldes bei Geburten

Hauptamt
Birkenhügel

B-Nr. 08-08/09 Genehmigung der Niederschrift über die
öffentliche Sitzung des Gemeinderates vom
22. September 2009

B-Nr. 09-09/09 2. Änderungssatzung zur Hauptsatzung der
Gemeinde Birkenhügel

B-Nr. 10-10/09 1. Änderung der Friedhofssatzung der
Gemeinde Birkenhügel

B-Nr. 11-11/09 1. Änderung der Friedhofsgebührensatzung
der Gemeinde Birkenhügel

B-Nr. 12-12/09 Kenntnisnahme von der Durchführung der
frühzeitigen Bürgerbeteiligung und Betei-
ligung der Träger öffentlicher Belange –
Änderung und Erweiterung des bestehenden
Bebauungsplanes „Mischgebiet Birken-
hügel-Ost“ zum „Mischgebiet und Gewerbe-
gebiet Birkenhügel-Ost“ 

B-Nr. 13-13/09 Billigungs- und Auslegungsbeschluss zum
Entwurf des Bebauungsplanes „Gewerbe-
und Mischgebiet Birkenhügel-Ost“ 

Öffnungszeiten
der Verwaltungsgemeinschaft 

Montag 9.00 - 12.00 Uhr
Dienstag 9.00 - 12.00 Uhr 13.00 - 18.00 Uhr 
Mittwoch geschlossen
Donnerstag 9.00 - 12.00 Uhr 
Freitag 8.00 - 11.00 Uhr
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Das Bauamt informiert
Gemeinde Harra 

Straßenbau Rosenweg

Aufgrund des desolaten Straßenzustandes auf einem Teilabschnitt
des Rosenweges hat der Gemeinderat der Gemeinde Harra kurz-
fristig einen Beschluss zur Instandsetzung des Straßenabschnittes
gefasst.

Den Zuschlag für das wirtschaftlich günstigste Angebot bekam
die Fa. STK aus Stadtsteinach. Im Ergebnis der ausgeschriebenen
Arbeiten und mit deren Abnahme am 22. November 2009 hat die
Gemeinde eine qualitativ hochwertige Straße bekommen, die den
Ansprüchen der Nutzer in vollem Umfang gerecht wird.

Eine angelegte Entwässerung mit Einläufen und Drainage garan-
tiert die sichere Ableitung des Oberflächenwassers, das bisher
ungeordnet und mit reichlich losem Befestigungsmaterial der
Straße wegen der ungeordneten Ableitung immer wieder für
Ärger bei den Anliegern sorgte. 

Bis auf die baufällige Holzgarage am Bauende der Ausbaustrecke
ist der Rosenweg mit seinen angrenzenden Grundstücken und
Gebäuden nun eine gut gestaltete Verkehrsanlage.

Fassadensanierung
Wohnhaus Bahnhofstraße 5 und Teildacherneuerung

Die Gemeinde Harra hat im September dieses Jahres die Fassa-
densanierung des Wohngebäudes Bahnhofstraße 5 in Auftrag
gegeben. Weiterhin war die Erneuerung der Dachhälfte zur Bahn-
hofstraße notwendig.

Die Beauftragung erfolgte an die Fa. Matysik und die Dach-
deckerfirma Lobensteiner Dachdecker eG.

Der schlechte Zustand des Außenputzes sowie der Verwitterungs-
grad der Dacheindeckung erforderten eine Erneuerung der Außen-
hülle des Gebäudes. Mit der geplanten Putzerneuerung erfolgte
gleichzeitig eine Wärmedämmung des Gebäudes. 

Im Ergebnis ist eine schmucke Außenfassade entstanden, die
zusätzlich modernen Wärmedämmwerten nach der Energiespar-
verordnung gerecht wird.

Gemeinde Blankenstein

Auf Grund des sehr schlechten baulichen Zustandes der Treppe
zwischen der Lobensteiner Straße und der Absanger Straße
beschloss die Gemeinde diese Treppe zu erneuern, um die Ver-
kehrssicherheit zu gewährleisten.

Die neue Verbindungstreppe wurde aus Granitstufen hergestellt
und erhielt ein Stahlrohrgeländer.
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Geburtstagsjubil•en
Birkenh gel
19.12. Wolfgang Achtel zum 70. Geburtstag
26.12. Lisa Syre zum 70. Geburtstag

Blankenberg
01.12. Karin Wietzel zum 65. Geburtstag
02.12. Hannelore Philipp zum 70. Geburtstag
08.12. Walter Hölzel zum 80. Geburtstag
20.12. Heinz Gellert zum 75. Geburtstag
29.12. Rainer Fidyka zum 65. Geburtstag
30.12. Siegfried Geißer zum 75. Geburtstag
31.12. Anita Geißler zum 75. Geburtstag

Blankenstein
01.12. Ruth Langheinrich zum 80. Geburtstag
01.12. Lutz Unglaub zum 65. Geburtstag
02.12. Waltraud Fechter zum 70. Geburtstag
09.12. Rainer Heinisch zum 65. Geburtstag
23.12. Ursula Kötzing zum 80. Geburtstag
26.12. Siegfried Seifert zum 75. Geburtstag
30.12. Rudolf Knote zum 92. Geburtstag

Harra!
05.12. Rudi Keyßner zum 80. Geburtstag
07.12. Wolfgang Heynisch zum 85. Geburtstag
14.12. Gerhard Günther zum 70. Geburtstag
21.12. Karl-Heinz Ebert zum 70. Geburtstag
22.12. Adalbert Klatt zum 70. Geburtstag

Neundorf
03.12. Gerda Muth zum 65. Geburtstag
07.12. Annerose Fleischmann zum 75. Geburtstag
09.12. Heidrun Müller zum 65. Geburtstag
16.12. Lothar Proksch zum 75. Geburtstag
24.12. Ralf Schilling zum 65. Geburtstag

Pottiga
29.12. Günter Weigl zum 70. Geburtstag

Seibis
31.12. Hans Teichmann zum 70. Geburtstag

Wir!gratulieren!recht!herzlich!
und!w nschen!allen!Jubilaren!Gl ck!und!Gesundheit"

Es wird darauf hingewiesen, dass alle Jubiläen durch das Einwohner-
meldeamt  hier veröffentlicht werden, sofern der Veröffentlichung nicht
oder nicht rechtzeitig widersprochen wurde.

Gemeinde Blankenberg

Das entstehende Lagergebäude am Standort der „Alten Streiche-
rei“  der ehemaligen Papierfabrik in Blankenberg mit der neu auf-
gebrachten Satteldachkonstruktion 

Um das Gebäude herum wird eine Grünfläche entstehen mit einem
Weg zur Fußgängerbrücke über die Saale.

Fundsachen

Im Ordnungsamt der VG „Saale-Rennsteig“ wurden folgende
Fundsachen abgegeben:

- 1 Schlüsselbund in Schüsseltasche
Fundort: Ortseingang Schlegel

- 1 Schlüssel an Kugelkette

- 1 Handy Marke Samsung

WEIHNACHTSBÄUME
±  Fichten, Blaufichten, Nordmanntannen

Kiefern, getopfte Blaufichten ±

ab Sonntag, dem 29.11.2009
± 1. Advent ±

bei Gr•ner in Harra
Schloûberg 2

Telefon 03 66 42/2 24 31 u. 2 20 38
Handy 0175/4 13 32 27 u.

0170/4 33 78 27
Verkaufszeiten:

montags - freitags 14.00 -18.00 Uhr
samstags u. sonntags 9.00 -16.00 Uhr

Dieses Jahr mit
WEIHNACHTSGEWINNVERLOSUNG!

Das Ordnungsamt
informiert



12

Nachrichten
aus der Meldestelle

Geburten
Blankenberg
22.10.2009 Lukas Knöchel

Blankenstein
30.10.2009 Philipp Unglaub

Die Verwaltungsgemeinschaft ¹Saale-Rennsteigª 
gratuliert hiermit recht herzlich 

zur Geburt der neuen Erdenb!rger.

Es wird darauf hingewiesen, dass alle beim Einwohnermeldeamt ein-
gehenden Mitteilungen über Geburten hier veröffentlicht werden, sofern
die Eltern der Veröffentlichung nicht oder nicht rechtzeitig wider-
sprochen haben.

Sterbef"lle
Blankenstein
26.10.2009 Hannelore Wirth, geb. Plank

im Alter von 59 Jahren

Harra
10.10.2009 Marie Plesner, geb. Dreßler

im Alter von 84 Jahren

Neundorf
24.10.2009 Giesela Otto

im Alter von 70 Jahren

Pottiga
18.10.2009 Karl Danisch

im Alter von 71 Jahren

Seibis
23.10.2009 Gerlinde Skolniczak, geb. Neumeister

im Alter von 50 Jahren

Eheschlieûungen
Harra

Andreas Fischer und Beate Königsdorf

Seibis
Ralf Skolniczak, geb. Hocke und 
Isabell Skolniczak

Wir gratulieren recht herzlich und w!nschen
Gl!ck und Gesundheit.

Es wird darauf hingewiesen, dass alle beim Einwohnermeldeamt
eingehenden Mitteilungen über Eheschließungen bzw. Ehejubiläen hier
veröffentlicht werden, sofern der Veröffentlichung nicht oder nicht
rechtzeitig widersprochen wurde.

Veranstaltungshinweise
Veranstaltungstipps

Dezember 2009

Sa/So, 5./6. Dezember 2009
Kleintierzüchterverein e.V. Pottiga 
34. Gemeinschaftsschau für Rassekaninchen und
Geflügel

Samstag, 5. Dezember 2009
Schützenverein Blankenstein 2000 e.V.

17.00 Uhr Weihnachtsfeier im Vereinszimmer Rennsteigsaal

Samstag, 5. Dezember 2009
Rentnerweihnachtsfeier
der Volkssolidarität Blankenberg

14.00 Uhr Haus der Vereine, Gemeinde Blankenberg

Sonntag, 6. Dezember 2009
17.00 Uhr Weihnachtliches Konzert im Rennsteigsaal

Blankenstein mit
- Jugendblasorchester Bad Lobenstein
- Gesangverein Ziegenrück 1847 e.V.
- Grundschule „Am Rennsteig“ Blankenstein

Sonntag, 6. Dezember 2009
Heimatmuseum Harra: 2. Advent
Ausstellung „Nussknacker aus dem Erzgebirge“
und „Mineralienausstellung“

14.00 Uhr Kasperletheater und Märchenlesung
- Verkauf von weihnachtlichen Dekoartikeln,

Holzschnitz-, Drechsel- und  Laubsägearbeiten
- Landfrauen spinnen und stricken
- Plätzchen backen
- Verkauf von Mineralien
- Kaffee, Plätzchen, Stollen, Glühwein u.v.m. 

Dienstag, 8. Dezember 2009
Rennsteigschützen Blankenstein e.V.

18.00 Uhr Trainingsschießen für Jedermann
Schießanlage Blankenstein (bis 20.00 Uhr)

Mittwoch, 9. Dezember 2009
Schützenverein Blankenstein 2000 e.V.

18.00 Uhr Trainingsschießen mit Kurzwaffe für Jedermann
Schießanlage Blintendorf

Mittwoch, 9. Dezember 2009
Neundorf
Weihnachtsfeier des Freizeit- und Seniorentreffs

Mittwoch, 9. Dezember 2009
Briefmarkenfreunde Naila e.V. OG Blankenstein

19.00 Uhr Gruppenabend in Blankenstein
Gaststätte Rennsteig

Freitag, 11. Dezember 2009
18.00 Uhr Vorweihnachtliches Musizieren

mit dem Posaunenchor Steinbach
am Kommunalgebäude Seibis 
Es lädt ein: Der Feuerwehrverein Seibis
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Samstag, 12. Dezember 2009
Zero-one-clubbing Blankenstein
mit djs F.o.r.n.i.x – Sugar D
Djane Eisvelinchen
Eintritt frei!!!

Samstag, 12. Dezember 2009
Frankenwald e.V. OG Schlegel
Weihnachtsfeier

Samstag, 12. Dezember 2009
Rennsteigschützen Blankenstein e.V.

17.00 Uhr Weihnachtsfeier

Samstag, 12. Dezember 2009
Frankenwaldverein e.V. OG Blankenberg
Wandern im Advent
Fackelsternwanderung ins Höllental

Sonntag, 13. Dezember 2009
Heimatmuseum Harra: 3. Advent
Ausstellung „Nussknacker aus dem Erzgebirge“
und „Mineralienausstellung“
- Verkauf von weihnachtlichen Dekoartikeln, 

Holzschnitz-, Drechsel- und Laubsägearbeiten
- Plätzchen backen
- Filzen mit Gerti
- Verkauf von Mineralien
- Kaffee, Plätzchen, Stollen, Glühwein u.v.m.

Dienstag, 15. Dezember 2009
Rennsteigschützen Blankenstein e.V.

18.00 Uhr Trainingsschießen für Jedermann
Schießanlage Blankenstein (bis 20.00 Uhr)

Mittwoch, 16. Dezember 2009
Schützenverein Blankenstein 2000 e.V.

18.00 Uhr Trainingsschießen mit Kurzwaffe für Jedermann
Schießanlage Blintendorf

Samstag, 19. Dezember 2009
Kino Blankenberg
Christian Röver – Weihnachts-Spezial-Konzert

Samstag, 19. Dezember 2009
18.30 Uhr Sportverein „SG Frankenwald“ Schlegel 

Weihnachtsfeier im Saal der Gaststätte Munzert

Sonntag, 20. Dezember 2009
18. Weihnachtsmarkt am 4. Advent

11.00 Uhr Selbitzplatz Blankenstein
Gastronomische Versorgung durch den FFw e.V.
Blankenstein mit
- Gegrilltem vom Rost
- Glühwein
- Kaffee und Stollen

Buntes Markttreiben mit
- Gebrannte Mandeln, Nüsse, Zuckerwatte
- Schokofrüchte, Lebkuchen, Stollen
- Diabetikergebäck
- Weihnachtsbäume
- Schuhe, Lederwaren, Taschen
- Geschenkartikel, Holzspielzeug,
- 1000 kleine Dinge, Haushaltsartikel 

Sonntag, 20. Dezember 2009
Heimatmuseum Harra: 4. Advent
Ausstellung „Nussknacker aus dem Erzgebirge“
und „Mineralienausstellung“ 
- mit Verkauf von weihnachtlichen Dekoartikeln,

Holzschnitz-, Drechsel- und   Laubsägearbeiten
- Plätzchen backen
- Verkauf von Mineralien
- Kaffee, Plätzchen, Stollen, Glühwein u.v.m.

Sonntag, 20. Dezember 2009
Weihnachtsfeier der Volkssolidarität Schlegel

14.00 Uhr Gaststätte Munzert Schlegel 

Dienstag, 22. Dezember 2009
Rennsteigschützen Blankenstein e.V.

18.00 Uhr Trainingsschießen für Jedermann
Schießanlage Blankenstein (bis 20.00 Uhr)

Mittwoch, 23. Dezember 2009
Schützenverein Blankenstein 2000 e.V.

18.00 Uhr Trainingsschießen mit Kurzwaffe für Jedermann
Schießanlage Blintendorf

Dienstag, 29. Dezember 2009
Rennsteigschützen Blankenstein e.V.

18.00 Uhr Trainingsschießen für Jedermann
Schießanlage Blankenstein (bis 20.00 Uhr)

Mittwoch, 30. Dezember 2009
Schützenverein Blankenstein 2000 e.V.

18.00 Uhr Trainingsschießen mit Kurzwaffe für Jedermann
Schießanlage Blintendorf

Donnerstag, 31. Dezember 2009
Kino Blankenberg
Silvesterparty mit „Pearl“

Kulturbrauhaus (KUBRA) 
Bad Lobenstein

Freitag, 25. Dezember 2009
Santa Kubra – Echte Egelkräuter Events
3 Floors:
- Holgi Star
- Roy le Freak u.v.m. 

www.kubra-lobenstein.de

VdK OV Bad Lobenstein
Weihnachtsgrüße an unsere Mitglieder

Wir wünschen Ihnen eine ruhige Weihnachtszeit. Mögen Sie
schöne Stunden verbringen, wenn möglich im Kreis der Familie
mit Kindern und Enkelkindern. 

Für das vor uns liegende Jahr alles Gute, Gesundheit und Frieden,
nicht nur bei uns, sondern in der ganzen Welt.

Der Vorstand 
des OV Bad Lobenstein
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Kirchgemeinde Harra
Veranstaltungskalender Monat Dezember 2009

Mittwoch, 2. Dezember 2009
16.15 Uhr Tanz-Kids, große Gruppe im CVJM

Donnerstag, 3. Dezember 2009
15.45 Uhr Treffpunkt Kirchen-Kids im CVJM

Freitag, 4. Dezember 2009
20.00 Uhr Stammtisch in der Gaststätte „Zum Rondell“ 

Birkenhügel

Samstag, 5. Dezember 2009
09.30 Uhr Krippenspielprobe

Sonntag, 6. Dezember 2009 2. Advent
09.30 Uhr St. Nikolaus Gottesdienst in Harra 

mit Einweihung des restaurierten Altars

Dienstag, 8. Dezember 2009
16.15 Uhr Konfirmandenunterricht

Mittwoch, 9. Dezember 2009
16.15 Uhr Tanz-Kids, kleine Gruppe im CVJM

Freitag, 11. Dezember 2009
18.00 Uhr Treffpunkt Kirchen-Teens im CVJM

Sonntag, 13. Dezember 2009 3. Advent
09.30 Uhr Abendmahlsgottesdienst in Harra

Montag, 14. Dezember 2009
14.30 Uhr Seniorenweihnachtsfeier im Pfarrhaus Harra

Mittwoch, 16. Dezember 2009
16.15 Uhr Tanz-Kids, große Gruppe im CVJM

Donnerstag, 17. Dezember 2009
15.45 Uhr Treffpunkt Kirchen-Kids

Sonntag, 20. Dezember 2009 4. Advent
16.30 Uhr Adventsgottesdienst im Kerzenschein in Harra

Montag, 21. Dezember 2009
10.00 Uhr Krippenspielprobe

Dienstag, 22. Dezember 2009
17.00 Uhr Krippenspielgeneralprobe

Donnerstag, 24. Dezember 2009 Heiliger Abend
16.30 Uhr Krippenspiel in Harra
22.00 Uhr Mitternachtsmesse

Freitag, 25. Dezember 2009 1. Weihnachtstag
16.30 Uhr Abendmahlsgottesdienst in Harra

Samstag, 26. Dezember 2009 2. Weihnachtstag
16.30 Uhr Predigtgottesdienst in Harra

Donnerstag, 31. Dezember 2009 Silvester
16.30 Uhr Abendmahlsgottesdienst in Harra

Freitag, 1. Januar 2010 Neujahr
14.00 Uhr Segnungsgottesdienst in Harra

Angaben ohne Gewähr, bitte vergleichen Sie die Termine in der
Tagespresse.

Veranstaltungskalender Monat Dezember 2009

Sonntag, 6. Dezember 2009
09.00 Uhr Ullersreuth Gottesdienst
09.30 Uhr Pottiga Gottesdienst
10.30 Uhr Sparnberg Taufgottesdienst
14.30 Uhr Blankenberg Gottesdienst

der ev. Freikirche

Freitag, 11. Dezember 2009
17.45 Uhr Blankenberg Konfirmandenstunde

Sonntag, 13. Dezember 2009
09.00 Uhr Frössen Gottesdienst
10.30 Uhr Göritz Gottesdienst
14.00 Uhr Blankenberg Gottesdienst

Montag, 14. Dezember 2009
14.00 Uhr Blankenberg Advents-Seniorennachmittag

Heiligabend, 24. Dezember 2009
13.30 Uhr Sparnberg Christvesper mit Krippenspiel
15.00 Uhr Blankenberg Christvesper mit Krippenspiel
16.30 Uhr Pottiga Christvesper mit Krippenspiel
16.30 Uhr Ullersreuth Christvesper mit Krippenspiel
18.00 Uhr Frössen Christvesper mit Krippenspiel

Christfest, 25. Dezember 2009
09.00 Uhr Ullersreuth Weihnachtsgottesdienst
10.00 Uhr Frössen Weihnachtsgottesdienst
17.00 Uhr Sparnberg Weihnachtsgottesdienst

Christfest, 26. Dezember 2009
09.00 Uhr Pottiga Weihnachtsgottesdienst
10.00 Uhr Blankenberg Weihnachtsgottesdienst

Silvester, 31. Dezember 2009 Altjahresabend
15.00 Uhr Pottiga Abendmahlsandacht
16.00 Uhr Frössen Abendmahlsandacht
17.00 Uhr Blankenberg Abendmahlsandacht

Sonntag, 3. Januar 2010
09.00 Uhr Sparnberg Abendmahlsgottesdienst
10.30 Uhr Ullersreuth Abendmahlsgottesdienst

Freitag, 8. Januar 2010
17.45 Uhr Blankenberg Konfirmandenstunde

Sonntag, 10. Januar 2010
09.30 Uhr Blankenberg Kirchspielgottesdienst

zur Jahreslosung

Kirchenchor
freitags
19.00 Uhr Blankenberg

Kirchspiel Blankenberg


